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Beschlussvorlage  
Drucksachen-Nr.:  
IX/2019/218 

Betriebsausschuss "KVHS Aurich-
Norden" 

öffentlich 23.09.2019 

Finanzausschuss öffentlich 23.10.2019 

Kreisausschuss nicht öffentlich 30.10.2019 

Kreistag öffentlich 30.10.2019 

 
 
Tagesordnungspunkt 

Aufhebung Sperrvermerk Zuschuss für den Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen 
Aurich-Norden 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Sperrvermerk für den Zuschuss des Eigenbetriebes KVHSn Aurich-Norden aus 
dem Haushaltsjahr 2018 wird aufgehoben. Dem Eigenbetrieb wird ein Zuschuss in 
Höhe von 133.325,85 € zum Ausgleich des Jahresabschlusses 2018 zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Für das Haushaltsjahr2018 ist dem Eigenbetrieb der Kreisvolkshochschulen Aurich-
Norden ein Zuschuss in Höhe von 250.000,- € für nicht kostendeckende Angebote zur 
Verfügung gestellt worden. Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 250.000,- € wurde mit 
einem Sperrvermerk versehen, um nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 den 
defizitären Teil freizugeben.   
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 des Eigenbetriebes, der am 24.06.2019 im 
Betriebsausschuss vorgestellt wurde, weist einen Überschuss in Höhe von 118.163,31 
€ aus. Dieser Überschuss entstand aus dem Verkaufserlös einer Liegenschaft in Nor-
den, Kleine Hinterlohne 16. Dieses Geld sollte zunächst als Rücklage eingestellt wer-
den, um noch im Jahr 2018 mit der Renovierung einer Liegenschaft in 26532 Großhei-
de, Großheider Straße 46, zu beginnen.   
 
Da die Übertragung dieser Liegenschaft bis Juni 2019 noch nicht abgeschlossen war, 
musste im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018 dieser Verkaufserlös als 
Überschuss dargestellt werden. Somit kann nur noch von einem Verlustausgleich in 
Höhe von 15.162,54 € gesprochen werden.  
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Damit eine Renovierung der Liegenschaft in Großheide durchgeführt werden kann, ist 
die KVHS auf die Auszahlung des Verkaufserlöses in Höhe von 118.163,31 € angewie-
sen. Somit muss der Betrag in Höhe von 133.325,85 € (118.163, 31 € + 15.162,54 € 
Verlustausgleich) aus dem Sperrvermerk an die KVHS ausgezahlt werden, der Rest des 
mit einem Sperrvermerk versehenen Zuschusses in Höhe von 116.674,15 € verbleibt 
dem Landkreis Aurich.  
 
 
 

 Erstellungsdatum:  Unterschrift  

 19.09.2019 gez. Weber 
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